
358 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

. Bundesrates 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Dezember 

1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Arbeitszeitvor

schriften abgeändert und ergänzt werden. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrat~s steht 
im Zusammenhang mit dem Gesetzesbeschluß über ein n'eues 

Arbeitszeitgesetz (357 der Beilagen), womit grundsätzlich 

bis Anfang 1975 in Etappen die 40-Stunden-Woche eingeführt 

wird. Er enthält für den Bereich des Bundesgesetzes über 

die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, des 

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, des Mutterschutz

gesetzes und des .schauspielergesetzes unter Bedachtnahrne auf 
die bisher für diese Bereiche, festgelegten Dienstzeiten ent
sprechende Arbeitszeitverkürzungen bzw. Anpassungen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat die gegen

ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für 

soziale Angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat wolle be

schließen: 
Gegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Dezem 

ber 1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Arbeitszeit

vorschriften abgeändert und ergänzt werden, wird kein Ein

spruch erhoben. 

Wien, am 15. Dezember 1969 

L i e d 1 
Berichterstatter 

Maria M atz n e r 
Obmann 
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